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2 8 7 . Kundmachung: Geltungsbereich des Wiener Übereinkommens über konsularische Bezie-
hungen samt Fakultativprotokoll über die obligatorische Beilegung von
Streitigkeiten

2 8 8 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens zur Errichtung der Weltorganisation
für geistiges Eigentum

289. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik
Jugoslawien über die administrative Zusammenarbeit in Zollangelegenheiten
und über die gegenseitige Unterstützung zur Bekämpfung von Zuwiderhand-
lungen gegen die Zollvorschriften
(NR: GP XIV RV 1105 AB 1225 S. 123. BR: AB 2016 S. 385.)

2 9 0 . Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs zwischen der
Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Italien

2 8 7 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 26. Juni 1979 betreffend den Gel-
tungsbereich des Wiener Übereinkommens
über konsularische Beziehungen samt Fakul-
tativprotokoll über die obligatorische Beile-
gung von Streitigkeiten, beide vom 24. April

1963

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staa-
ten das Wiener Übereinkommen über konsula-
rische Beziehungen (BGBl. Nr. 318/1969, letzte
Kundmachung betreffend den Geltungsbereich
BGBl. Nr. 279/1976) ratifiziert oder sind ihm
beigetreten:

Staaten Datum des Inkrafttretens

Zaire 14. August 1976
Äquatorial-Guinea 29. September 1976
Marokko 25. März 1977
Vereinigte Arabische

Emirate 26. März 1977
Republik Korea 6. April 1977
Tansania 18. Mai 1977
Indien 28. Dezember 1977
Haiti 4. März 1978
Peru 19. März 1978
Island 1. Juli 1978
Syrien 12. November 1978
Dschibuti 2. Dezember 1978
Benin 27. Mai 1979

Die Bahamas und Bangladesh halben erklärt.
daß sie sich auch nach Erlangung der Unabhän-
gigkeit als an das Übereinkommen gebunden be-
trachten.

Anläßlich des Beitritts halben (nachstehend an-
geführte Staaten folgende Vorbehalte erklärt:

MAROKKO

Art. 62 betreffend die Befreiung von Gegen-
ständen, die zum Gebrauch einer von einem
Honorarkonsul geleiteten konsularischen Vertre-
tung bestimmt sind, von Zöllen gilt nicht.

Art. 65 gilt nicht, da Honorarkonsuln
nicht von den Verpflichtungen hinsichtlich der
Ausländermeldepflicht und der Aufenthaltsge-
nehmigung befreit werden können.

SYRIEN

Für die Syrische Arabische Republik besteht
keine Verpflichtung, Art. 49 der Konvention auf
sur place-Kräfte anzuwenden, die von Konsula-
ten beschäftigt werden, oder sie von Steuern
und Abgaben zu befreien.

Folgende weitere Staaten haben das Fakultativ-
protokoll über die obligatorische Beilegung von
Streitigkeiten (BGBl. Nr. 318/1969, letzte Kund-
machung betreffend den Geltungsbereich BGBl.
Nr. 279/1976) ratifiziert oder sind ihm beige-
treten:
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Staaten Datum des Inkrafttretens

Republik Korea 6. April 1977

Indien 28. Dezember 1977

Niger 21. Ju l i 1978

Androsch

2 8 8 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 26. Juni 1979 betreffend den Gel-
tungsbereich des Übereinkommens zur Er-
richtung der Weltorganisation für geistiges
Eigentum, unterzeichnet in Stockholm am

14. Juli 1967

Nach Mitteilungen des Generaldirektors der
Weltorganisation für geistiges Eigentum haben
folgende Staaten das Übereinkommen zur Er-
richtung der Weltorganisation für geistiges Eigen-
tum, BGBl. Nr. 397/1973, ratifiziert oder sind
ihm beigetreten:

Staaten Datum des Inkrafttretens

Jugoslawien 11. Oktober 1973

Uganda 18. Oktober 1973

Kamerun 3. November 1973

Sudan 15. Feber 1974

Elfenbeinküste 1. Mai 1974

Norwegen 8. Juni 1974

Koreanische Demokra-
tische Volksrepublik 17. August 1974

Vereinigte Arabische
Emirate 24. September 1974

Frankreich 18. Oktober 1974

Niederlande (ein-
schließlich Surinam
und Niederländi-
sche Antillen) 9. Jänner 1975

Zaire 28. Jänner 1975

Belgien 31. Jänner 1975

Monaco 3. März 1975

Benin 9. März 1975

Luxemburg 19. März 1975

Brasilien 20. März 1975

Südafrika 23. März 1975

Polen 23. März 1975

Kuba 27. März 1975

Algerien 16. April 1975

Heiliger Stuhl 20. April 1975

Japan 20. April 1975

Ägypten 21. April 1975

Portugal 27. April 1975

Staaten Datum des Inkrafttretens

Togo 28. April 1975

Indien 31. April 1975

Gabun 6. Juni 1975

Mexiko 14. Juni 1975

Chile 25. Juni 1975

Obervolta 23. August 1975

Tunesien 28. November 1975

Kongo 2. Dezember 1975

Irak 21. Jänner 1976

Griechenland 4. März 1976

Türkei 12. Mai 1976

Ghana 12. Juni 1976

Katar 3. September 1976

Mauretanien 17. September 1976

Mauritius 21. September 1976

Libyen 28. September 1976

Bahamas 4. Jänner 1977

Pakistan 6. Jänner 1977

Burundi 30. März 1977

Italien 20. April 1977

Sambia 14. Mai 1977

Malta 7. Dezember 1977

Zentralafrika 23. August 1978

Sri Lanka 20. September 1978

Jamaika 25. Dezember 1978

Mongolei 28. Feber 1979

Republik Korea 1. März 1979

Arabische Republik
Jemen 29. März 1979

Suriname hat erklärt, sich auch nach Erlangung
der Unabhängigkeit an das gegenständliche
Übereinkommen gebunden zu erachten.

Nachstehende Staaten haben Erklärungen ge-
mäß Art. 21 Abs. 2 lit. a des Übereinkommens
abgegeben:

Staaten Datum der Wirksamkeit

Kongo 23. Jänner 1973

Chile 21. Juni 1973

Mauretanien 20. Juli 1973

Madagaskar 27. August 1973

Indien 19. November 1973

Zypern 20. September 1974

Indonesien 20. September 1974

Androsch
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289.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt:

A B K O M M E N
zwischen der Republik Österreich und der
Sozialistischen Föderativen Republik Jugo-
slawien über die administrative Zusammen-
arbeit in Zollangelegenheiten und über die
gegenseitige Unterstützung zur Bekämpfung
von Zuwiderhandlungen gegen die Zollvor-

schriften

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
und die

SOZIALISTISCHE FÖDERATIVE REPUBLIK
JUGOSLAWIEN

VOM WUNSCHE GELEITET,
daß durch die Weiterentwicklung der Zusam-
menarbeit zwischen den Zollverwaltungen der
beiden Staaten der Personen- und Warenver-
kehr über die gemeinsame Staatsgrenze er-
leichtert werden soll,

IN DER ERWÄGUNG,
daß Zuwiderhandlungen gegen die Zollvor-
schriften ihren wirtschaftlichen, fiskalischen
und kommerziellen Interessen schaden,

IN DER ÜBERZEUGUNG,
daß die Bekämpfung solcher Zuwiderhandlun-
gen durch die Zusammenarbeit ihrer Zollver-
waltungen wirksamer gestaltet wird,

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1
Im Rahmen dieses Abkommens werden die

Zollverwaltungen der Vertragsparteien durch
enge Zusammenarbeit den Personen- und Wa-
renverkehr über die gemeinsame Staatsgrenze
möglichst erleichtern und einander bei der Be-
kämpfung von Zuwiderhandlungen gegen die
Zollvorschriften unterstützen.

Artikel 2
In diesem Abkommen bedeutet:
a) „Zollvorschriften" die von den Zollver-

waltungen zu vollziehenden Rechtsvor-
schriften der Vertragsparteien über die Ein-
fuhr, Ausfuhr, Durchfuhr oder Lagerung
von Waren, die sich auf Zölle oder andere
Eingangs- oder Ausgangsabgaben beziehen;

b) „Zollverwaltung" in der Republik Öster-
reich das Bundesministerium für Finanzen
und die ihm nachgeordneten Zollbehörden,
in der Sozialistischen Föderativen Repu-
blik Jugoslawien die Bundeszollverwaltung
und die Zollämter;

c) „Zuwiderhandlung" eine Verletzung der
Zollvorschriften.
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Artikel 3

(1) Die Zollverwaltungen der Vertragsparteien
treffen im Rahmen ihrer Rechtsvorschriften im
gegenseitigen Einvernehmen Maßnahmen, um
den Personen- und Warenverkehr über die ge-
meinsame Staatsgrenze möglichst zu erleichtern
und zu beschleunigen.

(2) Im Sinne des Absatzes 1 werden die Zoll-
verwaltungen insbesondere

a) die Abfertigungszeiten und Abfertigungs-
befugnisse gegenüberliegender Zollämter
aufeinander abstimmen,

b) zollrechtliche Maßnahmen für den aus-
nahmsweisen Grenzübertritt außerhalb der
Zollstraßen aufeinander abstimmen,

c) Maßnahmen treffen, um Stauungen im
Personen- oder Warenverkehr im Zusam-
menhang mit der Zollabfertigung mög-
lichst zu vermeiden oder zu beheben.

Artikel 4

(1) Auf Ersuchen leisten die Zollverwaltungen
der Vertragsparteien im Sinne des Artikels 1
einander Unterstützung zur Verhinderung, Auf-
deckung und Verfolgung von Zuwiderhandlun-
gen. Die Verhaftung von Personen und die Vor-
nahme von Haus- oder Personendurchsuchungen
sowie die Einhebung und zwangsweise Einbrin-
gung von Zöllen, anderen Eingangs- oder Aus-
gangsabgaben, Geldstrafen und sonstigen Beträ-
gen sind von der Unterstützung ausgenommen.

(2) Für die Durchführung der nach diesem
Abkommen erforderlichen Maßnahmen ist das
Recht der ersuchten Vertragspartei anzuwenden.

Artikel 5

(1) Auf Ersuchen der Zollverwaltung einer
Vertragspartei erteilt die Zollverwaltung der an-
deren Vertragspartei auch

a) Auskünfte, ob Zollverschlüsse, Nämlich-
keitszeichen oder den Zollbehörden vor-
gelegte amtliche Urkunden echt sind;

b) alle ihr aus den Zollpapieren zur Verfü-
gung stehenden oder mit Hilfe anderer
Unterlagen zu erlangenden Auskünfte, die
sich auf einen Warenverkehr beziehen, von
dem angenommen wird, daß er unter Ver-
letzung der Zollvorschriften der anderen
Vertragspartei durchgeführt wurde, und
die insbesondere die Warenart, die Waren-
menge oder den Warenwert betreffen.

(2) Die Zollverwaltung der einen Vertragspar-
tei erteilt der Zollverwaltung der anderen Ver-
tragspartei unaufgefordert und so schnell wie
möglich Auskünfte
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a) über Wahrnehmungen, die den Verdacht
begründen, daß eine Zuwiderhandlung im
Gebiet der anderen Vertragspartei began-
gen wurde oder geplant ist;

b) über die Entdeckung neuer Mittel und Me-
thoden der Begehung von Zuwiderhand-
lungen.

Artikel 6
(1) Die Zollverwaltung der einen Vertrags-

partei überwacht auf Ersuchen der Zollverwal-
tung der anderen Vertragspartei, soweit ihr dies
möglich ist, für einen bestimmten Zeitraum

a) die Ein- und Ausreise bestimmter Perso-
nen, die verdächtig sind, daß sie gewerbs-
mäßig Zuwiderhandlungen gegen die Zoll-
vorschriften der anderen Vertragspartei
begehen;

b) den Verkehr mit bestimmten Waren, die
nach Mitteilung der anderen Vertrags-
partei Gegenstand eines ausgedehnten ille-
galen Verkehrs in ihr oder aus ihrem Ge-
biet sind;

c) bestimmte Land-, Wasser- und Luftfahr-
zeuge, bei denen der Verdacht besteht, daß
sie zur Begehung von Zuwiderhandlungen
im Gebiet der ersuchenden Vertragspartei
benutzt werden.

(2) Das Ergebnis der Überwachung ist der er-
suchenden Zollverwaltung mitzuteilen.

Artikel 7
Die Zollverwaltungen der Vertragsparteien er-

teilen einander unaufgefordert oder auf Ersu-
chen so schnell wie möglich alle Auskünfte hin-
sichtlich Zuwiderhandlungen, an deren Bekämp-
fung ein besonderes beiderseitiges Interesse be-
steht. Dies gilt insbesondere für den Verkehr
mit Suchtgiften, mit Waffen, Munition und
Sprengstoffen, mit Gegenständen geschichtlicher,
künstlerischer, kultureller oder archäologischer
Bedeutung sowie mit Waren, die einer hohen
Besteuerung unterliegen, wie Alkohol und Ta-
bakwaren.

Artikel 8
(1) Die Unterstützung kann verweigert wer-

den, wenn die ersuchte Vertragspartei der An-
sicht ist, daß die Unterstützung geeignet ist, die
Souveränität, Sicherheit, öffentliche Ordnung
(ordre public) oder andere wesentliche Interessen
zu beeinträchtigen.

(2) Wird ein Ersuchen gestellt und wäre die
Zollverwaltung der ersuchenden Vertragspartei
im umgekehrten Fall nicht in der Lage, die be-
gehrte Unterstützung zu leisten, so weist die
Zollverwaltung der ersuchenden Vertragspartei
in ihrem Ersuchen auf diesen Umstand hin. In
einem solchen Fall steht es der ersuchten Zoll-
verwaltung frei, dem Ersuchen zu entsprechen.
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(3) Wenn einem Ersuchen ganz oder teilweise
nicht entsprochen werden kann, ist die ersu-
chende Vertragspartei hievon zu benachrichtigen.

Artikel 9

(1) Die im Rahmen der Unterstützung erhal-
tenen Auskünfte, Schriftstücke und anderen Mit-
teilungen dürfen nur für Zwecke dieses Abkom-
mens und nur unter den von der Zollverwal-
tung, die sie übermittelt hat, festgelegten Bedin-
gungen verwendet werden; sie dürfen anderen
als den mit ihrer Verwendung zu diesen Zwek-
ken betrauten Personen, Behörden oder sonsti-
gen Dienststellen nur dann weitergegeben wer-
den, wenn die Zollverwaltung, die sie übermit-
telt hat, dem ausdrücklich zustimmt. Dies gilt
nicht für Auskünfte, Schriftstücke und andere
Mitteilungen betreffend Zuwiderhandlungen mit
Suchtgiften, Waffen, Munition und Sprengstof-
fen.

(2) Die Auskünfte, Schriftstücke und anderen
Mitteilungen genießen im Gebiet der Vertrags-
partei, die sie erhält, den in diesem Gebiet gel-
tenden Schutz des Amtsgeheimnisses.

Artikel 10

Die unter den Bedingungen dieses Abkom-
mens erhaltenen Auskünfte, Schriftstücke und
anderen Mitteillungen können als Beweismittel
in Verfahren zur Erhebung der Zölle oder ande-
ren Eingangs- oder Ausgangsabgaben und in Fi-
nanzstrafverfahren sowohl vor den Verwaltungs-
behörden als auch vor den Gerichten herange-
zogen werden; ihre Verwendung und ihre Be-
weiskraft in diesen Verfahren richten sich nach
dem innerstaatlichen Recht der jeweiligen Ver-
tragspartei.

Artikel 11

(1) Akten und andere Schriftstücke werden in
der Regel in Kopie übermittelt. Die Übermitt-
lung von Akten und anderen Schriftstücken in
Urschrift wird nur verlangt, wenn die Über-
sendung von Kopien nicht ausreicht; die ersuchte
Vertragspartei wird einem solchen Ersuchen nach
Möglichkeit entsprechen.

(2) Übermittelte Akten, Schriftstücke in Ur-
schrift und andere Gegenstände sind der ersuch-
ten Zollverwaltung so bald wie möglich zurück-
zugeben.

Artikel 12

Die Zollverwaltungen der Vertragsparteien
werden

a) die bei ihrer Arbeit gewonnenen Erfah-
rungen, die sich auf die Organisation des
Zolldienstes, die Schulung und Fortbildung
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des Personals, die Anwendung und Benut-
zung technischer Hilfsmittel sowie auf an-
dere Fachbereiche beiderseitigen Interesses
beziehen, und

b) ihre Zollvorschriften und Fachliteratur
untereinander austauschen.

Artikel 13

Die Vertragsparteien verzichten untereinander
auf jeden Anspruch auf Erstattung der sich aus
der Durchführung dieses Abkommens ergeben-
den Kosten.

Artikel 14

(1) Die in diesem Abkommen vorgesehene
Unterstützung findet unmittelbar zwischen den
Zollverwaltungen der Vertragsparteien statt.

(2) Die Zollverwaltungen der Vertragsparteien
können bei Behandlung der Fragen, die sich aus
diesem Abkommen ergeben und weder außen-
politischer noch völkerrechtlicher Natur sind,
unmittelbar miteinander verkehren.

(3) Das Bundesministerium für Finanzen und
die Bundeszollverwaltung werden nach gegen-
seitiger Fühlungnahme die zur Durchführung
dieses Abkommens erforderlichen Maßnahmen
treffen. Sie werden Schwierigkeiten oder Zwei-
fel, die bei der Auslegung oder Anwendung des
Abkommens auftreten könnten, einvernehmlich
lösen.

(4) Vertreter des Bundesministeriums für Fi-
nanzen und der Bundeszollverwaltung werden
jährlich mindestens einmal zur Besprechung der
sich aus diesem Abkommen ergebenden Aufga-
ben zusammentreffen. Sie werden dafür sorgen,
daß die ihnen nachgeordneten Dienststellen zur
Wahrnehmung der ihnen zugewiesenen Aufga-
ben in ständiger unmittelbarer Verbindung ste-
hen.

(5) Der schriftliche Verkehr zwischen den Zoll-
verwaltungen der Vertragsparteien findet in der
Regel in der Staatssprache der Republik Öster-
reich und in den Amtssprachen der Sozialisti-
schen Föderativen Republik Jugoslawien statt.

Artikel 15

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation
und die Ratifikationsurkunden werden in Wien
ausgetauscht.

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des
dritten Monats nach dem Austausch der Rati-
fikationsurkunden in Kraft.

(3) Dieses Abkommen kann schriftlich auf dem
diplomatischen Weg gekündigt werden; es tritt
ein Jahr nach seiner Kündigung außer Kraft.

GESCHEHEN in Belgrad, am 15. März 1978,
in zwei Urschriften, jede in deutscher und serbo-
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kroatischer Sprache, von denen beide Texte
gleichermaßen authentisch sind.

Für die Republik Österreich:
Dr. Perrelli eh.

Für die Sozialistische Föderative Republik Jugo-
slawien:

Kemal Tarabar eh.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifi-
kationsurkunde wurde am 31. Mai 1979 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 15
Abs. 2 am 1. August 1979 in Kraft.

Androsch

290.

A B K O M M E N
ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT AUF
DEM GEBIETE DES FREMDENVER-
KEHRS ZWISCHEN DER ÖSTERREICHI-
SCHEN BUNDESREGIERUNG UND DER
REGIERUNG DER REPUBLIK ITALIEN

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Republik Italien

— geleitet von dem Wunsche, ihre Beziehun-
gen zu erweitern und zu vertiefen,

— eingedenk der Bedeutung des Fremdenver-
kehrs für das gegenseitige Kennenlernen
und die Verständigung der Völker,

— überzeugt von der Rolle, die die Entwick-
lung des Fremdenverkehrs bei der weiteren
Festigung der Beziehungen zwischen beiden
Staaten spielen kann,

— erfüllt vom Wunsche, auf dem Gebiete des
Fremdenverkehrs eine enge und dauerhafte
Zusammenarbeit zum beiderseitigen Vorteil
zu fördern,

haben,
auf der Grundlage und im Rahmen der in

beiden Staaten bestehenden gesetzlichen Vor-
schriften,

und auch auf Grundlage der anläßlich der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen über Zollformali-
täten bei der vorübergehenden Einfuhr privater
Straßenkraftfahrzeuge und im Reiseverkehr be-
schlossenen Abkommen über Zollerleichterungen
im Reiseverkehr, des Zusatzprotokolles zum Ab-
kommen über Zollerleichterungen im Reisever-
kehr, betreffend die Einfuhr von Werbeschriften
und Werbematerial für den Fremdenverkehr und
des Zollabkommens über die vorübergehende
Einfuhr privater Straßenfahrzeuge, die am 4. Juni
1954 in New York unterzeichnet wurden,

und im Geiste der Empfehlungen der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen über den Frem-
denverkehr und die internationalen Reisen, Rom
1963,

folgendes vereinbart:
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ARTIKEL 1

Die Vertragsparteien werden der Entwicklung
und der Erweiterung ihrer gegenseitigen Bezie-
hungen auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs
besondere Aufmerksamkeit widmen und sich um
deren Förderung bemühen. Zu diesem Zwecke
werden sie eine koordinierte Zusammenarbeit
zwischen österreichischen und italienischen Insti-
tutionen, Organisationen und Unternehmungen
des Fremdenverkehrs im gesamtstaatlichen wie im
regionalen Bereich fördern.

ARTIKEL 2

Die Vertragsparteien werden Gruppen- und
Einzelreisen von Touristen aus ihrem Staatsgebiet
in das Staatsgebiet des anderen Vertragsstaates
unterstützen, auch wenn diese aus dritten Staaten
kommen.

ARTIKEL 3

Zwischen der Republik Österreich und der
Republik Italien bestehen bereits mehrere Ab-
kommen, die den erleichterten Grenzübertritt
ihrer Staatsbürger regeln. Die Vertragsparteien
werden weiterhin bestrebt sein, die Grenz- und
anderen Formalitäten für Touristenreisen öster-
reichischer Staatsbürger nach Italien und italieni-
scher Staatsbürger nach Österreich noch mehr zu
erleichtern und zu vereinfachen sowie alle son-
stigen Hindernisse, welche dem gegenseitigen
Reiseverkehr ihrer Staatsbürger dm Wege stehen,
zu beseitigen.

ARTIKEL 4

Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer
Möglichkeiten im Interesse der touristischen Ent-
wicklung entsprechende Maßnahmen zur Förde-
rung, Erweiterung, Verbesserung und Koordinie-
rung der gegenseitigen Verbindungen auf allen
Verkehrsgebieten ergreifen und in diesem Sinne
auch Kooperationsverträge zwischen Transport-,
aber auch Reisebürounternehmungen beider
Staaten fördern und unterstützen.

ARTIKEL 5

Die Vertragsparteien werden im Interesse der
weiteren Entwicklung des beiderseitigen Frem-
denverkehrs die Zusammenarbeit auf dem Ge-
biete der fremdenverkehrsbezogenen Raumpla-
nung sowie des Umwelt- und des Naturschutzes
im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiterhin ver-
stärken und zu diesem Zweck unter anderem die
Einrichtung von alpinen Naturparks im Grenz-
gebiet in Erwägung ziehen.

ARTIKEL 6

Die Vertragsparteien werden die Fremdenver-
kehrswerbung, den Austausch und Vertrieb von
Fremdenverkehrsinformationen und -publikatio-
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nen sowie die regionalen Initiativen der gemein-
samen Fremdenverkehrswerbung weiterhin för-
dern und unterstützen.

ARTIKEL 7

Die Vertragsparteien werden gegenseitige Be-
suche von Journalisten der Hörfunk- und Fern-
sehanstalten und der Presse sowie von Fachleuten
auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs zwecks
Information der Öffentlichkeit über die touri-
stischen Attraktionen des besuchten Vertrags-
staates unterstützen und fördern.

ARTIKEL 8

Die Vertragsparteien werden einander beim
Austausch von Fachleuten und Informationen
auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs, der
Hotellerie, der Gastronomie und der fremden-
verkehrsbezogenen Raumplanung unterstützen.
Sie werden eine Zusammenarbeit auch bei der
Errichtung von Anlagen und der Lieferung von
Ausrüstungen auf dem Gebiete des Fremdenver-
kehrs sowie die Tätigkeit der daran interessierten
Unternehmen nach Möglichkeit unterstützen.

ARTIKEL 9

Auf dem Staatsgebiet der jeweiligen Vertrags-
partei haben Österreich und Italien bereits Werbe-
stellen für den Fremdenverkehr errichtet. Die
Vertragsparteien werden bestrebt sein, solchen
Werbestellen, die keine auf Gewinn gerichtete
Tätigkeit ausüben, sondern für den Reiseverkehr
werben, auch weiterhin nach Möglichkeit Hilfe
und Unterstützung angedeihen zu lassen. Sie
sichern einander Gleichheit der Bedingungen für
deren Errichtung und Tätigkeit, insbesondere die
Möglichkeit der Anstellung qualifizierter eigener
Staatsbürger, zu.

ARTIKEL 10

Zahlungen, die im Zusammenhang mit dem
Touristenverkehr anfallen, erfolgen in Überein-
stimmung mit den in jedem der beiden Staaten
geltenden Devisenvorschriften in frei konvertier-
barer Währung

ARTIKEL 11

Die Vertragsparteien werden eine Gemischte
Kommission bilden, die die Durchführung dieses
Abkommens zu beobachten und jeweils geeignete
Maßnahmen dafür vorzuschlagen, den Erfah-
rungsaustausch auf dem Gelbiete des Fremden-
verkehrs zu pflegen und die Einhaltung der
Grundsätze eines fairen Wettbewerbs zu über-
wachen hat. Diese Kommission wird abwechselnd
in der Republik Österreich und in der Republik
Italien, nach vorher hergestelltem Einvernehmen,
zusammentreten. Wenn erforderlich, kann sich
die Kommission eine Geschäftsordnung geben.
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ARTIKEL 12

Dieses Abkommen tritt 60 Tage nach dem Tag
in Kraft, zu dem die Vertragsparteien einander
mitgeteilt haben, daß die innerstaatlichen Vor-
aussetzungen für sein Inkrafttreten erfüllt sind.

ARTIKEL 13

Dieses Abkommen bleibt so lange in Kraft, bis
es von einer der beiden Vertragsparteien schrift-
lich auf diplomatischem Wege gekündigt wird.
Eine Kündigung wird sechs Monate nach ihrem
Einlangen wirksam.

Geschehen in Wien am 4. April 1978 in zwei
Urschriften in deutscher und italienischer Sprache,
wobei beide Texte authentisch sind.

Für die Österreichische
Bundesregierung:

Staribacher m. p.

Für die Regierung der
Republik Italien:

Carlo Pastorino m. p.

Das Abkommen tritt gemäß seinem Artikel 12 am 10. Juli 1979 in Kraft.

Androsch
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